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1 Einleitung 

Die Aurelius Development Invest GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Grünwald unter HRB 193153 (die „Bieterin“) hat am 9. September 2011 gemäß § 14 

Abs. 2 und 3 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG") eine 

Angebotsunterlage im Sinne von § 11 WpÜG (die „Angebotsunterlage") für das freiwillige 

öffentliche Übernahmeangebot der Bieterin (das „Angebot" oder auch „Pflichtangebot") an 

die Aktionäre der HanseYachts Aktiengesellschaft (die „HanseYachts-Aktionäre“) mit Sitz 

in Greifswald, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stralsund unter 

HRB 7035 (die „Zielgesellschaft" oder „HanseYachts“) veröffentlicht. 

Das Angebot ist gerichtet auf den Erwerb aller auf den Inhaber lautenden Stückaktien der 

HanseYachts (ISIN DE000A0KF6M8, WKN A0KF6M), jeweils mit einem anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von EUR 1,00 (die „HanseYachts-Aktien") zu einem Preis von 

EUR 5,01 je HanseYachts-Aktie. 

Die Angebotsunterlage wurde dem Vorstand der HanseYachts (der „Vorstand") am 9. 

September 2011 von der Bieterin übermittelt. Der Vorstand hat die Angebotsunterlage 

unverzüglich an den Aufsichtsrat der HanseYachts (der „Aufsichtsrat") weitergeleitet. 

Vorstand und Aufsichtsrat geben zu dem Angebot die folgende Stellungnahme gemäß 

§ 27 WpÜG (die „Stellungnahme") ab. Der Vorstand hat - bei Stimmenthaltung des Vor-

standsmitglieds Michael Schmidt - am 22. September 2011 die Veröffentlichung dieser 

Stellungnahme mit den Stimmen aller übrigen Vorstandsmitglieder beschlossen. Der Auf-

sichtsrat hat ebenfalls am 22. September die Veröffentlichung dieser Stellungnahme ein-

stimmig beschlossen. 

 

 

2 Allgemeine Informationen zu dieser Stellungnahme 

 

2.1 Rechtliche Grundlagen der Stellungnahme 

Vorstand und Aufsichtsrat einer Zielgesellschaft sind nach § 27 WpÜG verpflichtet, eine 

begründete Stellungnahme zu einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot sowie 

zu jeder seiner Änderungen abzugeben. Diese Stellungnahme wird gemeinsam von Vor-

stand und Aufsichtsrat abgegeben. 

 

2.2 Tatsächliche Grundlagen der Stellungnahme 

Sämtliche in dieser Stellungnahme enthaltenen Informationen, Prognosen, Schätzungen, 

Bewertungen und in die Zukunft gerichtete Aussagen basieren auf den für den Vorstand 

und den Aufsichtsrat am Tage der Veröffentlichung dieser Stellungnahme verfügbaren 

Informationen bzw. spiegeln ihre zu diesem Zeitpunkt bestehenden Einschätzungen oder 
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Absichten wider. Diese können sich nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Stel-

lungnahme ändern. Eine Aktualisierung dieser Stellungnahme werden Vorstand und Auf-

sichtsrat nur vornehmen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.  

In die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger 

Ergebnisse oder Entwicklungen und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die 

tatsächliche Entwicklung der HanseYachts kann auf Grund verschiedener Faktoren we-

sentlich von den hier geäußerten Annahmen und Erwartungen abweichen. So können 

zum Beispiel Veränderungen der allgemeinen oder branchenspezifischen Wirtschaftslage, 

Entwicklungen auf den Finanzmärken, Änderungen in der Wettbewerbssituation, Geset-

zesänderungen, Aktionärsverhalten und andere Faktoren einen Einfluss auf die tatsächli-

che Entwicklung der HanseYachts haben. 

Die in dieser Stellungnahme enthaltenen Informationen über die Bieterin und das Angebot 

basieren auf den in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen und anderen öffent-

lich zugänglichen Informationen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass sie nicht in der Lage sind, die von der 

Bieterin in der Angebotsunterlage genannten Angaben und Absichten zu verifizieren oder 

deren Umsetzung zu gewährleisten. 

 

2.3 Veröffentlichung der Stellungnahme 

Die Stellungnahme sowie etwaige zusätzliche Stellungnahmen oder Änderungen dieser 

Stellungnahme werden gemäß §§ 27 Abs. 3 Satz 1, 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG durch Be-

kanntgabe im Internet unter der Adresse www.hansegroup.com im Bereich „Aktien-

Übernahmeangebot" sowie durch Hinweisbekanntmachung im elektronischen Bundesan-

zeiger und Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe am Empfang der HanseYachts AG, 

Salinenstrasse 22, 17489 Greifswald veröffentlicht. 

Die Stellungnahme sowie etwaige zusätzliche Stellungnahmen oder Änderungen dieser 

Stellungnahme werden ausschließlich in deutscher Sprache veröffentlicht. 

 

2.4 Eigenverantwortlichkeit der Entscheidung über die Annahme 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass die in dieser Stellungnahme enthaltene 

Beschreibung des Angebots keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und dass für den 

Inhalt und die Abwicklung des Angebots allein die Bestimmungen der Angebotsunterlage 

maßgeblich sind. Die HanseYachts-Aktionäre sollten die Angebotsunterlage sorgfältig 

lesen, da diese für sie wichtige Informationen enthält. Die in dieser Stellungnahme enthal-

tenen Wertungen und Empfehlungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates binden die 

Aktionäre in keiner Weise. Jeder Aktionär muss unter Würdigung der Gesamtumstände 

seiner individuellen Verhältnisse (einschließlich seiner persönlichen steuerlichen Situati-
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on) und seiner persönlichen Einschätzung über die zukünftige Entwicklung des Wertes 

und des Börsenkurses der HanseYachts-Aktien eine eigene Einschätzung darüber treffen, 

ob und gegebenenfalls für wie viele HanseYachts-Aktien er das Angebot annimmt. Die 

HanseYachts-Aktionäre sind für ihre Entscheidungen im Hinblick auf das Angebot selbst 

verantwortlich; sofern sie das Angebot annehmen, sind sie jeweils auch dafür verantwort-

lich, die in der Angebotsunterlage enthaltenen oder beschriebenen Bedingungen einzu-

halten. Vorstand und Aufsichtsrat weisen im Übrigen darauf hin, dass sie nicht in der Lage 

sind zu überprüfen, ob die Aktionäre mit der Annahme des Angebotes in Übereinstim-

mung mit allen rechtlichen Verpflichtungen handeln, die möglicherweise auf einzelne Akti-

onäre Anwendung finden. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen allen Personen, die die 

Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erhalten und / oder ande-

ren Rechtsvorschriften als denen der Bundesrepublik Deutschland unterliegen, sich über 

die anwendbaren Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. 

 

 

3 Informationen zum Angebot 

 

3.1 Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß § 29 WpÜG 

Das Angebot ist ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (Barangebot) zum Erwerb 

der Aktien der HanseYachts nach § 29 WpÜG. Laut Angebotsunterlage wird das Angebot 

ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. 

 

3.2 Hintergründe des Angebots 

Die Bieterin beabsichtigt gemäß den Ausführungen in der Angebotsunterlage, Han-

seYachts als eigenständiges im Markt der Segel- und Motoryachten tätiges Unternehmen 

weiterzuführen. Sie sieht demnach die Chance, dass die HanseYachts durch eine enge 

operative Begleitung und operative Verbesserungen den eingeschlagenen Wachstums- 

und Erholungskurs fortsetzen und ihre Profitabilität steigern wird. 

 

Zudem wären die Bieterin und die sie beherrschenden Personen bei Vollzug des Aktien-

kaufvertrages (siehe unten Ziffer 4.5) grundsätzlich gemäß § 35 Abs. 1 WpÜG zur Abga-

be eines Pflichtangebots verpflichtet. Stattdessen hat sich die Bieterin am 1. August 2011 

entschlossen, den HanseYachts-Aktionären das nunmehr vorgelegte Übernahmeangebot 

zu unterbreiten, das die Bieterin und die sie beherrschenden Personen nach Darstellung 

der Bieterin gemäß § 35 Abs. 3 WpÜG von der Abgabe eines Pflichtangebots befreien 

soll. Zu den weiteren Hintergründen des Angebots wird auf die Angebotsunterlage, insbe-

sondere die Ziffern 8 und 9 verwiesen. 
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3.3 Angebotspreis 

Die Bieterin bietet allen HanseYachts-Aktionären an, sämtliche auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der HanseYachts, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 

von EUR 1,00, zum Kaufpreis von EUR 5,01 je HanseYachts-Aktie nach Maßgabe der 

Bestimmungen der Angebotsunterlage zu erwerben.  

 

3.4 Bedingungen 

Das Angebot und die durch seine Annahme zustande kommenden Verträge werden nur 

dann vollzogen, wenn folgende Voraussetzung (die „Vollzugsbedingung“) erfüllt ist: 

Bis zum Ablauf der Annahmefrist haben die Commerzbank AG, Frankfurt am Main, die 

HSBC Bank Polska S.A., Warschau, die IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf, 

sowie die Unicredit Bank AG, München, der Bieterin eine schriftliche Erklärung vorgelegt, 

dass sie sich nicht auf etwaige ihnen am 30. Juli 2011 bekannte Verletzungen von Cove-

nants, die in den zwischen ihnen und der HanseYachts-Gruppe bestehenden Kreditver-

trägen geregelt sind, berufen werden und die Kreditverträge nicht unter Berufung auf et-

waige Kündigungsrechte, die insbesondere aufgrund etwaiger Change of Control-

Klauseln durch den Kontrollerwerb seitens der Bieterin möglicherweise begründet werden, 

kündigen werden oder hat die Zielgesellschaft der Bieterin eine entsprechende Bestäti-

gung der Banken weitergeleitet (zu den in den Kreditverträgen enthaltenen Covenants 

und Kündigungsrechten siehe unten Ziffer 4.5 bzw. Ziffer 6.5 der Angebotsunterlage).  

Die Bieterin behält sich das Recht vor, bis zu einem Werktag vor Ablauf der Annahmefrist 

auf die Vollzugsbedingung zu verzichten. Hat die Bieterin auf die Vollzugsbedingung wirk-

sam verzichtet, so gilt diese für die Zwecke dieses Angebots als eingetreten. Für die Wah-

rung der Frist gemäß § 21 Abs. 1 WpÜG ist die Veröffentlichung der Änderung des Ange-

bots gemäß § 21 Abs. 2 WpÜG in Verbindung mit § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG maßgeblich. 

Im Falle eines Verzichts auf die Vollzugsbedingung innerhalb der letzten zwei Wochen vor 

Ablauf der Annahmefrist verlängert sich diese um zwei Wochen (§ 21 Abs. 5 WpÜG), also 

voraussichtlich bis zum 28. Oktober 2011, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main).  

Sofern die Vollzugsbedingung bei Ablauf der Annahmefrist nicht erfüllt ist und die Bieterin 

nicht nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 WpÜG darauf verzichtet hat, erlischt das Angebot.  

Die durch die Annahme des Angebots zustande gekommenen Verträge werden in diesem 

Fall nicht vollzogen und entfallen (auflösende Bedingung). Entsprechend ist von den De-

potführenden Banken unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Bankarbeitstagen nach 

Bekanntgabe des Erlöschens des Angebots, die Rückbuchung der zum Verkauf einge-

reichten HanseYachts-Aktien und der nachträglich zum Verkauf eingereichten Han-

seYachts-Aktien in die ISIN DE000A0KF6M8 durch die depotführenden Banken vorzu-
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nehmen. Die Rückabwicklung soll frei von Kosten und Spesen der depotführenden Ban-

ken sein. Zu diesem Zweck wird die Bieterin den depotführenden Banken eine marktübli-

che Depotbankenprovision gewähren. Gegebenenfalls anfallende ausländische Steuern 

oder Kosten und Gebühren ausländischer Depotbanken, die keine Depotverbindung bei 

der Clearstream Banking AG haben, sind allerdings von den betreffenden HanseYachts-

Aktionären selbst zu tragen. 

Die Bieterin gibt unverzüglich im Internet auf der Internetseite http://www.aureliusinvest.de 

und im elektronischen Bundesanzeiger bekannt, falls (i) auf die Vollzugsbedingung ver-

zichtet wurde, (ii) die Vollzugsbedingung eingetreten ist oder (iii) das Angebot erloschen 

ist. 

 

3.5 Annahmefrist 

Die Annahmefrist zur Annahme des Angebots endet, wenn es sich gesetzlich nicht ver-

längert, am 14. Oktober 2011, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt / Main).  

Die Annahmefrist verlängert sich insbesondere dann, wenn das Angebot gemäß § 21 

WpÜG innerhalb der letzten zwei Wochen vor Ablauf der Annahmefrist geändert wird oder 

während der Annahmefrist ein konkurrierendes Angebot abgegeben wird. Insoweit wird 

auf die Ziffer 5.2 der Angebotsunterlage verwiesen. 

Darüber hinaus kann das Angebot ggf. auch noch innerhalb einer weiteren Annahmefrist 

von zwei Wochen nach Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots durch die Bieterin 

gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG angenommen werden, wenn die in Ziffer 13. 1 der 

Angebotsunterlage dargelegte Vollzugsbedingung bis zum Ablauf der Annahmefrist nicht 

völlig ausgefallen ist. Insoweit wird auf die Ziffer 5.3 der Angebotsunterlage verwiesen. 

Nach Ablauf der Annahmefrist und ggf. der weiteren Annahmefrist kann das Angebot nicht 

mehr angenommen werden, wenn nicht die Bieterin nach Durchführung des Angebots 

mindestens 95% des Grundkapitals der HanseYachts hält. Hält die Bieterin hingegen 

nach Durchführung des Angebots mindestens 95% des Grundkapitals, so können die Ak-

tionäre, die das Angebot nicht angenommen haben, das Angebot aufgrund des Andie-

nungsrechts gemäß § 39c Satz 1 WpÜG auch noch innerhalb von drei Monaten nach Ab-

lauf der Annahmefrist annehmen. 

 

3.6 Börsenhandel 

Für die zur Annahme des Pflichtangebots zum Verkauf eingereichten Aktien wird gemäß 

Ziffer 10.7 der Angebotsunterlage kein Börsenhandel organisiert.  

 

3.7 Veröffentlichung der Angebotsunterlage 

Die Angebotsunterlage ist am 9. September 2011 durch Bekanntgabe im Internet unter 
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http://www.aureliusinvest.de/uebernahmeangebot.html und durch Bereithaltung von 

Exemplaren der Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei der Baader Bank AG, 

Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim (Bestellung per Telefax: +49 89 

5150 29 1400 oder E-Mail: documentation@baaderbank.de) veröffentlicht. Die gemäß 

§ 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WpÜG erforderliche Bekanntgabe der Stelle, bei welcher die An-

gebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird, und der Adresse, unter 

welcher die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet erfolgt ist, erfolgte am 9. 

September 2011 im elektronischen Bundesanzeiger. 

 

 

4 Informationen zur Bieterin 

 

4.1 Allgemeine Informationen 

Die Bieterin ist eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Grünwald, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 193153. Das 

Stammkapital der Bieterin beträgt EUR 25.000.  

Die Bieterin wurde am 12. Juli 2011 gegründet und am 15. Juli 2011 in das Handelsregis-

ter eingetragen. Das Geschäftsjahr der Bieterin ist das Kalenderjahr. Das erste Ge-

schäftsjahr der Bieterin ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2011. 

Der in der Satzung festgelegte Unternehmensgegenstand der Bieterin ist der Erwerb, das 

Halten, Verwalten und Verwerten von Unternehmensbeteiligungen sowie von sonstigen 

Vermögensanlagen, soweit es hierfür jeweils keiner behördlichen Erlaubnis bedarf, Unter-

nehmensberatung, soweit es hierfür keiner behördlichen Erlaubnis bedarf, die Erbringung 

von Managementleistungen für verbundene Unternehmen, die Überlassung oder Entsen-

dung von Arbeitnehmern an verbundene Unternehmen, soweit es hierfür keiner behördli-

chen Erlaubnis bedarf, sowie die Vornahme aller Handlungen und Maßnahmen, die un-

mittelbar oder mittelbar zur Förderung des vorstehenden Unternehmensgegenstandes 

geeignet sind. 

Einziges Tochterunternehmen der Bieterin ist nach deren Auskunft die HY Holding GmbH 

& Co. KG („HY Holding“), deren Komplementärin die Bieterin ist. 

Bis auf den Abschluss eines Kaufvertrags über HanseYachts-Aktien hat die Bieterin ge-

mäß ihrer Darstellung in der Angebotsunterlage bislang keine Geschäftsaktivitäten entfal-

tet und beschäftigt keine Arbeitnehmer. Der Geschäftsführung der Bieterin gehören die 

jeweils einzelvertretungsberechtigten Herren Michael Järkel und Dr. Frank Forster an. 

Einzige Gesellschafterin der Bieterin ist demnach die Aurelius AG, eine deutsche Aktien-

gesellschaft mit Sitz in Grünwald, Deutschland („Aurelius“; Aurelius und ihre Tochterun-

ternehmen und assoziierten Unternehmen gemeinsam „Aurelius-Gruppe“), und eingetra-
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gen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 161677. Die Aktien der 

Aurelius sind in den Freiverkehr der Börsen in Frankfurt, Berlin, München und Stuttgart 

einbezogen und werden über die elektronische Handelsplattform XETRA gehandelt. 

Die Beteiligungsverhältnisse an der Bieterin lassen sich gemäß Darstellung der Bieterin in 

der Angebotsunterlage durch folgendes Schaubild illustrieren: 

 

4.2 Informationen über die Aurelius-Gruppe 

 

Aurelius, nach eigener Darstellung eine Industrieholding mit langfristigem Investitionshori-

zont, ist die Konzernmuttergesellschaft der Aurelius-Gruppe. Die Aurelius-Gruppe ist ge-

mäß der Eigendarstellung in der Angebotsunterlage auf den europaweiten Erwerb von 

Konzernabspaltungen, mittelständischen Unternehmen mit Wachstumspotenzial und un-

terdurchschnittlicher Profitabilität oder Restrukturierungsbedarf sowie von Beteiligungen, 

die Synergien zu bestehenden Plattform-Investments ermöglichen, spezialisiert. Durch 

eine enge operative Begleitung und operative Verbesserungen werden diese Unterneh-

men bei der Realisierung von Ertragssteigerungspotentialen und langfristigen Wachs-

tumschancen unterstützt. 

Die Aurelius-Gruppe erzielte laut Angebotsunterlage in ihrem am 31. Dezember 2010 zu 

Ende gegangenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Umsatz aus fortgeführten Ge-

schäftsbereichen in Höhe von rund EUR 906,1 Mio. und ein konsolidiertes Ergebnis in 

Höhe von rund EUR 138,8 Mio. Zum 31. Dezember 2010 beschäftigte die Aurelius-

Gruppe weltweit insgesamt 6.803 Mitarbeiter. 

 

In dem am 30. Juni 2011 zu Ende gegangenen ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2011 

erzielte die Aurelius-Gruppe gemäß Angebotsunterlage einen konsolidierten Umsatz aus 

fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von EUR 650,7 Mio. und ein konsolidiertes 

Ergebnis in Höhe von EUR -10,8 Mio. Zum 30. Juni 2011 beschäftigte die Aurelius-
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Gruppe weltweit insgesamt 6.683 Mitarbeiter. 

 

4.3 Mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage gelten Aurelius, die Lotus AG, 

Grünwald, die eine Beteiligung von 31,35% an Aurelius hält und damit in den bisherigen 

Hauptversammlungen von Aurelius und voraussichtlich auch künftig über eine einfache 

Präsenzmehrheit verfügt, sowie Herr Dr. Dirk Markus, der sowohl 100% der Aktien der 

Lotus AG als auch eine Beteiligung von 0,66% an Aurelius hält, gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 

WpÜG als mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen. Die in Anlage 1 aufgeführten 

Gesellschaften sind gemäß Angebotsunterlage Tochterunternehmen von Aurelius und 

gelten deshalb, mit Ausnahme der Bieterin selbst, ebenfalls gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 

WpÜG als mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen.  

Keine der gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 WpÜG als mit der Bieterin gemeinsam handelnd gel-

tende Personen stimmt gemäß Darstellung der Bieterin in der Angebotsunterlage tatsäch-

lich ihr Verhalten im Hinblick auf den Erwerb von HanseYachts-Aktien oder die Ausübung 

von Stimmrechten aus HanseYachts-Aktien mit der Bieterin auf Grund einer Vereinbarung 

oder in sonstiger Weise i.S.d. § 2 Abs. 5 Satz 1 WpÜG ab. 

 

4.4 Gegenwärtig von der Bieterin oder von mit der Bieterin gemeinsam handeln-

den Personen und deren Tochterunternehmen gehaltene HanseYachts-Aktien; 

Zurechnung von Stimmrechten von mit der Bieterin gemeinsam handelnden 

Personen 

 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage halten gemäß Darstellung der 

Bieterin in der Angebotsunterlage weder die Bieterin noch mit ihr gemeinsam handelnde 

Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 3 WpÜG oder deren Tochterunternehmen Han-

seYachts-Aktien oder Stimmrechte aus HanseYachts-Aktien. Ihnen sind auch keine 

Stimmrechte aus HanseYachts-Aktien gemäß § 30 WpÜG zuzurechnen. 

 

4.5 Angaben zu Wertpapiergeschäften 

 

In dem Zeitraum von sechs Monaten vor dem Tag der Veröffentlichung der Entscheidung 

der Bieterin zur Abgabe des Angebots (dem 1. August 2011) bis zum Tag der Veröffentli-

chung der Angebotsunterlage (dem 9. September 2011) haben die Bieterin oder mit der 

Bieterin gemeinsam handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG oder deren Tochter-

gesellschaften gemäß Darstellung der Bieterin in der Angebotsunterlage folgende Er-

werbsgeschäfts im Hinblick auf HanseYachts-Aktien getätigt: 
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Am 30. Juli 2011 haben die Bieterin und die HY Holding, die als Tochterunternehmen der 

Bieterin als mit dieser gemeinsam handelnde Person gilt, einen Vertrag mit Herrn Michael 

Schmidt und der Michael Schmidt Beteiligungs GbR über den außerbörslichen Erwerb 

von HanseYachts-Aktien geschlossen (der „Aktienkaufvertrag“ oder „SPA“). Gegenstand 

des Aktienkaufvertrags ist der Verkauf von 3.812.600 HanseYachts-Aktien (entsprechend 

rund 59,6% des Grundkapitals sowie der Stimmrechte von HanseYachts) an die Bieterin 

und von 326.400 HanseYachts-Aktien (entsprechend 5,1% des Grundkapitals und der 

Stimmrechte von HanseYachts) an die HY Holding zu einem Kaufpreis von aufgerundet 

EUR 5,01 je HanseYachts-Aktie. 

 

Der dingliche Vollzug des Aktienkaufvertrages wird am ersten Bankarbeitstag des Monats, 

der auf den Monat folgt, in dem die letzte der nachfolgend genannten Vollzugsvorausset-

zungen eingetreten ist (oder auf diese verzichtet wurde) und die Parteien hiervon Kennt-

nis erlangt haben, erfolgen. Die Vollzugsbedingungen des Aktienkaufvertrags lassen sich 

wie folgt zusammenfassen: 

 

• Fusionskontrollrechtliche Freigabe der Transaktion; 

• Bestätigung der Commerzbank AG, der HSBC Bank Polska S.A., der IKB Deutsche 

Industriebank AG und der Unicredit Bank AG, dass sie sich nicht auf etwaige ihnen 

am 30. Juli 2011 bekannte Verletzungen von Covenants, die in den zwischen ihnen 

und der HanseYachts-Gruppe bestehenden Kreditverträgen geregelt sind, berufen 

werden und die Kreditverträge nicht unter Berufung auf etwaige Kündigungsrechte, 

die insbesondere aufgrund etwaiger Change of Control-Klauseln durch den Kont-

rollerwerb seitens der Bieterin möglicherweise begründet werden, kündigen werden; 

die in diesen Kreditverträgen geregelten Covenants beinhalten die Einhaltung von 

Verschuldensgraden und EBITDA-basierte Debt Service Covenants (wobei diese 

Kennziffern jeweils in den einzelnen Kreditverträgen näher definiert sind), Kündi-

gungsrechte der Banken bestehen bei einer Verletzung der Covenants, von Infor-

mationspflichten, im Fall eines Kontrollwechsels sowie aus wichtigem Grund; 

• Hinterlegung von wirksamen Amtsniederlegungserklärungen der Aufsichtsratsmit-

glieder Dirk Borgwardt, Francisca Schmidt, Matthias Harmstorf und Hans-Joachim 

Zwarg bei einem diese Erklärungen treuhänderisch verwahrenden Notar; 

• Abschluss und unverändertes Bestehen eines Aufhebungsvertrags bezüglich des 

Vorstandsvertrags zwischen der HanseYachts und Herrn Michael Schmidt vom 14. 

Juli 2006. 

 

Die vorerwähnte fusionskontrollrechtliche Freigabe der Transaktion ist am 17. August 

2011 erfolgt. Die die Hinterlegung der Amtsniederlegungserklärungen der betroffenen 

Aufsichtsratsmitglieder betreffende Vollzugsvoraussetzung ist am 25. August 2011 einge-
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treten. Die Bieterin wird den Vollzug des Aktienkaufvertrags gemäß § 23 Abs. 2 WpÜG 

veröffentlichen. 

 

Über den Aktienkaufvertrag hinaus haben weder die Bieterin noch mit ihr gemeinsam 

handelnde Personen gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG oder deren Tochtergesellschaften in dem 

Zeitraum von sechs Monaten vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des An-

gebots bis zur Veröffentlichung der Angebotsunterlage Vereinbarungen über den Erwerb 

von HanseYachts-Aktien geschlossen oder HanseYachts-Aktien erworben.  

 

4.6 Mögliche Parallelerwerbe 

 

Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen weitere HanseYachts-

Aktien außerhalb des Angebotes über die Börse oder außerbörslich direkt oder indirekt zu 

erwerben. Soweit solche Erwerbe von HanseYachts-Aktien erfolgen, wird dies unter An-

gabe der Anzahl und des Preises der so erworbenen HanseYachts-Aktien im Internet un-

ter http://www.aureliusinvest.de sowie nach den anwendbaren Rechtsvorschriften, insbe-

sondere § 23 Abs. 2 WpÜG, veröffentlicht werden. 

 

 

5 Informationen zur Zielgesellschaft 

 

5.1 Allgemeine Informationen 

HanseYachts ist eine deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Greifswald, die im Handels-

register des Amtsgerichts Stralsund unter HRB 7035 eingetragen ist. Das Geschäftsjahr 

von HanseYachts beginnt am 1. August eines jeden Jahres und endet am 31. Juli des 

darauf folgenden Jahres. 

Der satzungsmäßige Unternehmensgegenstand von HanseYachts ist der Bau, der Ver-

trieb und die Reparatur von Yachten sowie alle damit verbundenen Geschäfte. Han-

seYachts kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder 

mittelbar zu dienen geeignet sind. HanseYachts kann den Unternehmensgegenstand 

auch mittelbar verwirklichen. Sie kann Unternehmen im In- und Ausland gründen oder 

sich an solchen Unternehmen beteiligen, die einen gleichartigen oder ähnlichen Unter-

nehmensgegenstand haben sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. 

HanseYachts ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsverträge abzuschließen.  

Die HanseYachts-Aktien sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ge-

neral Standard) notiert. Sie sind darüber hinaus in den Freiverkehr der Börsen in Berlin, 

Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und München einbezogen und werden über die elektroni-



- 14 - 

 

sche Handelsplattform XETRA gehandelt. 

 

5.2 Kapitalverhältnisse / Börsenhandel 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage beträgt das Grundkapital von 

HanseYachts EUR 6.400.000,00, eingeteilt in 6.400.000 auf den Inhaber lautende Stück-

aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00.  

Nach § 6 der Satzung der HanseYachts ist der Vorstand von HanseYachts ermächtigt, 

das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. Januar 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach 

um bis zu insgesamt EUR 3.200.000,00 zu erhöhen. Dabei ist den HanseYachts-

Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuneh-

men. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen auszuschließen, wenn 

der Ausgabebetrag der neuen Aktien gleicher Gattung und Ausstattung den Börsenpreis 

der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausga-

bebetrages nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter-

schreitet und das auf die neuen Aktien rechnerisch entfallende Grundkapital einen Anteil 

am Grundkapital von 10% des im Zeitpunkt der Ausgabe vorhandenen Grundkapitals 

nicht übersteigt. Auf die Kapitalgrenze von 10% ist die Veräußerung eigener Aktien anzu-

rechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 erfolgt. Aktien, die zur Bedienung von Schuldver-

schreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer 

Wandlungspflicht ausgegeben werden, sind ebenfalls auf die Kapitalgrenze von 10% an-

zurechnen, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 

AktG ausgegeben werden. Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um die neuen Aktien gegen 

Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen (im Wege des 

Anteilserwerbs oder im Wege des Erwerbs einzelner Gegenstände) oder zum Erwerb von 

sonstigen Sachgütern auszugeben. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 

Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats. 

HanseYachts verfügt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage über 

keine bedingten Kapitalia. Wandelschuldverschreibungen oder Optionen auf Han-

seYachts-Aktien wurden nicht begeben. 

Mit Beschluss vom 2. Februar 2010 wurde der Vorstand der HanseYachts ermächtigt, in 

der Zeit bis zum 1. Februar 2015 eigene Aktien bis zu einer Grenze von 10% des zum 
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Zeitpunkt der Beschlussfassung vorhandenen Grundkapitals zu erwerben. Von dieser 

Ermächtigung wurde bisher kein Gebrauch gemacht. 

 

5.3 Vorstand und Aufsichtsrat 

Der Vorstand der HanseYachts besteht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ange-

botsunterlage aus den folgenden Mitgliedern:  

• Michael Schmidt (Vorsitzender) 

• Udo Potthast 

• Dr. Peter Barth 

Der Aufsichtsrat von HanseYachts besteht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ange-

botsunterlage aus den folgenden Mitgliedern:  

• Dirk Borgwardt (Vorsitzender) 

• Matthias Harmstorf (stellvertretender Vorsitzender)  

• Rolf Vrolijk 

• Francisca Schmidt 

• Hans-Joachim Zwarg 

• Bernd Singelmann 

 

5.4 Aktionärsstruktur 

Ausweislich der von der BaFin am Tag der Veröffentlichung der Angebotsunterlage auf 

deren Internetseite http://www.bafin.de veröffentlichten Informationen über wesentliche 

Stimmrechtsanteile halten die folgenden Gesellschaften und Personen Stimmrechte an 

HanseYachts wie folgt  

Meldepflichtiger Wohnsitz/Sitz 
Stimmrechtsanteil 

Direkt ge-
halten 

Zurechnung Gesamt 

Michael 
Schmidt 

Deutschland 25,78% 38,28% 64,06% 

Michael 
Schmidt Beteili-
gung GbR 

Holm 38,28% - 38,28% 

Lloyds TSB 
Group Plc. 

Edinburgh - 4,441% 4,441% 

Scottish Wi-
dows Plc 

Edinburgh 4,441% - 4,441% 
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5.5 Mit HanseYachts gemeinsam handelnde Personen 

Auf Grundlage der der Bieterin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage 

bekannten Informationen handelt es sich bei den in Anlage 2 aufgeführten Gesellschaften 

um Tochterunternehmen von HanseYachts, die daher gemäß § 2 Abs. 5 Satz 2 i. V. m. 

Satz 3 WpÜG als mit HanseYachts gemeinsam handelnde Personen gelten. Als mit Han-

seYachts gemeinsam handelnde Personen gelten nach § 2 Abs. 5 Satz 2 i. V. m. Satz 3 

WpÜG ferner Herr Michael Schmidt und die Michael Schmidt Beteiligung GbR. Andere 

Personen, die gemäß § 2 Abs. 5 Satz 2 WpÜG als mit HanseYachts gemeinsam han-

delnde Personen gelten, gibt es auf Grundlage der der Bieterin zum Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung der Angebotsunterlage bekannten Informationen nicht. 

 

 

6 Stellungnahme zur angebotenen Gegenleistung (§ 27 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG) 

 

6.1 Art und Höhe der Gegenleistung 

Die Bieterin bietet den Aktionären eine bare Gegenleistung in Euro (EUR), nämlich 

EUR 5,01 je HanseYachts-Aktie an.  

 

6.2 Gesetzlicher Mindestangebotspreis 

Gemäß den Bestimmungen des § 31 WpÜG i. V. m. §§ 3 ff. WpÜG-Angebotsverordnung 

(„WpÜG-AngebotsVO") muss die Gegenleistung den gesetzlichen Mindestpreisen und 

damit den gesetzlichen Anforderungen für die Untergrenze der Gegenleistung entspre-

chen. Nach §§ 31 Abs. 1, 7 WpÜG i. V. m. §§ 4, 5 WpÜG-AngebotsVO richtet sich der 

Mindestpreis für den Angebotspreis nach dem höheren der beiden folgenden Werte: 

 

� dem Wert der höchsten von der Bieterin, einer mit ihr gemeinsam handelnden Per-

son oder deren Tochterunternehmen gewährten oder vereinbarten Gegenleistung 

für den Erwerb von Aktien der Zielgesellschaft innerhalb der letzten sechs Monate 

vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Die Bieterin, mit der Bieterin ge-

meinsam handelnde Personen und deren Tochtergesellschaften haben in dem Zeit-

raum von sechs Monaten vor dem 1. August 2011 bis zu dem Tag der Veröffentli-

chung der Angebotsunterlage mit Ausnahme des Aktienkaufvertrags keine Verein-

barungen über den Erwerb von HanseYachts-Aktien geschlossen oder Han-

seYachts-Aktien erworben. Der in dem Aktienkaufvertrag vereinbarte Kaufpreis be-

trägt aufgerundet EUR 5,01 je HanseYachts-Aktie. 

 

� dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs dieser Aktien während 
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der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des 

Angebots nach § 10 WpÜG. Die Bieterin hat ihre Entscheidung zur Abgabe eines 

Angebots am 01. August 2011 veröffentlicht. Der gewichtete durchschnittliche inlän-

dische Börsenkurs der HanseYachts-Aktien wurde von der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) zum Stichtag 31. Juli 2011 mit EUR 4,72 er-

mittelt. Der Angebotspreis in Höhe von EUR 5,01 je HanseYachts-Aktie übersteigt 

diesen Wert um EUR 0,29, d. h. um ca. 6,1 %. 

 

6.3. Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Höhe der angebote-

nen Gegenleistung 

 

Vorstand und Aufsichtsrat haben die von der Bieterin angebotene Angebotsgegenleistung 

aus finanzieller Sicht, auf Basis der aktuellen Strategie und Finanzplanung sowie anhand 

weiterer Annahmen des Vorstands und des Aufsichtsrats analysiert und bewertet. Beide 

Gremien wurden hierbei von KPMG beraten.  

 

a) Bewertung der Angemessenheit des Angebotspreises 

 

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich eingehend mit der Frage der Angemessenheit der 

Höhe der angebotenen Gegenleistung für die HanseYachts-Aktien auseinandergesetzt, 

wobei sowohl unternehmens- wie auch marktspezifische Aspekte berücksichtigt wurden. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben insbesondere die folgenden Aspekte beleuchtet: 

 

- betriebswirtschaftliche und finanzielle Kennzahlen (einschließlich historischer Daten 

und von der HanseYachts getroffenen finanziellen Annahmen für die Zukunft); 

- Börsenkurs der HanseYachts-Aktie; 

- Berichte von Analysten mit Bezug auf HanseYachts; 

- öffentlich zugängliche Informationen (z.B. Börsenkurse, Finanzkennzahlen, Berichte 

von Analysten) über Unternehmen, die als mit HanseYachts vergleichbar angese-

hen wurden; 

- die schriftliche Fairness Opinion von KPMG, wie nachstehend unter b) dargestellt. 

 

Der Börsenkurs der HanseYachts AG ist nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat 

aufgrund der Marktenge nur beschränkt aussagefähig. Zwar lag der Börsenkurs in der 

jüngeren Vergangenheit nur in der Spitze über dem Angebotspreis, der gewichtete durch-

schnittliche Börsenkurs bei Betrachtung eines längeren Zeitraums, beispielsweise von 12 

oder 24 Monaten, überschreitet den Angebotspreis jedoch nicht unerheblich. Dies ist je-

doch aufgrund der niedrigen Liquidität der Aktie nur beschränkt aussagefähig. Zudem 

dürfte der Börsenkurs seit der Veröffentlichung der Entscheidung der Bieterin zur Abgabe 
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eines Übernahmeangebots durch Spekulationen im Zusammenhang mit diesem Angebot 

gestanden haben.  

 

Den Schwerpunkt ihrer Analyse haben Vorstand und Aufsichtsrat daher auf die Auswer-

tung der betriebswirtschaftlichen und finanziellen Kennzahlen (einschließlich Planzahlen) 

gelegt, da nach ihrer Auffassung eine auf der zukünftig erwarteten Entwicklung basieren-

de Bewertung am sachgerechtesten erscheint. Insoweit ist jedoch darauf hinzuweisen, 

dass die zu Grunde gelegten Planannahmen Erwartungen sind, die ggf. nicht oder nicht in 

dieser Form eintreten werden und zudem in hohem Maße durch externe Faktoren, wie 

beispielsweise eine erneute Finanzkrise, maßgeblich beeinflusst werden können. Weiter-

hin ist darauf hinzuweisen, dass Vorstand und Aufsichtsrat keine Einschätzung über einen 

Ertragswert der HanseYachts abgeben können und damit auch nicht darüber, ob in Zu-

kunft im Rahmen einer gesetzlich vorgeschriebenen Abfindung ein höherer oder niedrige-

rer Betrag als der Angebotspreis festgesetzt würde. 

 

Gleichwohl sind Vorstand und Aufsichtsrat zu dem Schluss gekommen, dass die Bewer-

tungen auf der Grundlage der von ihnen getroffenen Planannahmen im Rahmen einer 

Ertragswertanalyse zu Werten führen, die oberhalb des Angebotspreises liegen.  

 

b) Fairness Opinion KPMG 

 

HanseYachts hat die KPMG AG Wirtschaftprüfungsgesellschaft, Hamburg („KPMG“),  

beauftragt, eine Stellungnahme zur Bewertung der angebotenen Gegenleistung aus fi-

nanzieller Sicht (sogenannte Fairness Opinion) zu erstellen. Diese Fairness Opinion wur-

de nach den Vorgaben des Standards „Grundsätze für die Erstellung von Fairness Opini-

on“ (IDW S 8) des „Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland eV“ erstellt. KPMG stützt 

sich dabei insbesondere auf eine Analyse der relevanten Informationen über die Han-

seYachts AG, deren Geschäftsmodell, die Durchsicht der wesentlichen Finanzinformatio-

nen, eine Plausibilitätsanalyse der Planungsrechnungen, die Analyse anderer kapital-

markt- oder transaktionsmarktbezogener Informationen  sowie Gespräche mit dem Vor-

stand, dem Aufsichtsrat und weiteren Führungskräften der HanseYachts AG. 

 

Die Würdigung des Angebotspreises erfolgte anhand von Vergleichsmaßstäben, auf Ba-

sis kapitalwertorientierter Bewertungsverfahren (Ertragswert / Discounted Cash Flow Ver-

fahren), marktorientierter Bewertungsverfahren (z.B. Marktmultiplikatoren wie Trading 

Multiples oder Transaction Multiples) und einer Analyse weiterer kapital- oder transakti-

onsbezogener Informationen (Börsenkurse der HanseYachts AG). 
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KPMG gelangt in ihrer Fairness Opinion auf der Grundlage der unter Beachtung des IDW 

S 8 durchgeführten Tätigkeiten zu der Ansicht, dass die angebotene Gegenleistung in 

Höhe von EUR 5,01 je Aktie der HanseYachts als finanziell nicht angemessen im Sinne 

des IDW S8 zu betrachten ist. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass die Fairness Opinion auf dem derzeiti-

gen Geschäftsmodell der HanseYachts AG beruht. Etwaige Veränderungen die sich auf-

grund der zwischen der Bieterin und der HanseYachts AG derzeit erwogenen Zusam-

menarbeit ergeben könnten, die in der Angebotsunterlage geschildert ist, werden dort 

nicht berücksichtigt. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen weiter darauf hin, dass die Fairness Opinion nicht an 

die HanseYachts Aktionäre oder sonstige Dritte gerichtet ist und auch keine Rechte von 

HanseYachts Aktionären oder sonstigen Dritten begründet. Weiterhin stellt sie keine Emp-

fehlung dahingehend dar, ob HanseYachts Aktionäre das Angebot annehmen sollten oder 

nicht. Die Bezugnahme auf die Fairness Opinion durch Vorstand und Aufsichtsrat der 

HanseYachts AG dient allein dem Zweck, die Informationsgrundlagen von Vorstand und 

Aufsichtsrat für die vorliegende Stellungnahme transparent zu machen. Auf der Grundlage 

der Fairness Opinion und der mündlichen Erläuterung der KPMG, haben sich Vorstand 

und Aufsichtsrat von der Plausibilität des Vorgehens der KPMG und angewandten Metho-

den und Analysen überzeugt.  

 

Die Ausführungen von KPMG zu ihren Ergebnissen sind dieser Stellungnahme als Anla-

ge 3 beigefügt. 

 

 

c) Zusammenfassende Bewertung 

 

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Angemessenheit der von der Bieterin angebotenen 

Gegenleistung sorgfältig ausgewertet. Beide Gremien haben den Inhalt der Fairness Opi-

nion zur Kenntnis genommen und bei ihrer Bewertung berücksichtigt. Damit beruht die 

Gesamtbewertung sowohl auf externem Rat als auch auf eigenen Feststellungen unter 

Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände.  

 

Auf Basis der durchgeführten Analysen kommen der Vorstand und der Aufsichtsrat 

zu dem Ergebnis, dass die Angebotsgegenleistung der Bieterin in Höhe von EUR 5,01 je 

HanseYachts Aktie aus finanzieller Sicht nicht angemessen ist. 
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7 Stellungnahme zu den von der Bieterin mit dem Angebot verfolgten Zielen und 

den voraussichtlichen Folgen eines erfolgreichen Angebots für die Han-

seYachts und ihre Standorte (§ 27 Abs. 1 Nr. 2 und 3 WpÜG) 

 

7.1 Ziele der Bieterin, voraussichtliche Folgen eines erfolgreichen Angebots 

Die Bieterin beabsichtigt nach ihrer Darstellung in der Angebotsunterlage die bisher von 

der HanseYachts-Gruppe verfolgte Strategie zu unterstützen. Die wirtschaftliche Identität 

der HanseYachts-Gruppe soll deshalb aufrechterhalten werden und HanseYachts als 

selbständige Gesellschaft fortbestehen. 

Die Bieterin beabsichtigt, die gegenwärtige Geschäftstätigkeit der HanseYachts-Gruppe 

weiterzuentwickeln und zu optimieren. Vor diesem Hintergrund sollen gemeinsam mit dem 

Management der HanseYachts mögliche Geschäftschancen und Effizienzpotenziale bei 

der HanseYachts-Gruppe analysiert werden sowie konkrete Verbesserungsmaßnahmen 

entwickelt und umgesetzt werden. Dabei geht die Bieterin, vor allem aufgrund einer Ana-

lyse vergleichbarer Wettbewerber der Zielgesellschaft, davon aus, dass sich diese Ver-

besserungsmaßnahmen insbesondere auf eine Optimierung der Produktionsabläufe, der 

Einkaufsprozesse sowie eine effizientere und effektivere Nutzung der Vertriebs- und Mar-

ketingfunktion erstrecken werden. 

Nach der Durchführung dieses Übernahmeangebotes und dem Vollzug des Aktienkauf-

vertrages (siehe oben Ziffer 4.5) beabsichtigt die Bieterin, durch ihre angestrebte Vertre-

tung im Aufsichtsrat im Rahmen des gesetzlich Zulässigen auf eine eingehende Analyse 

der Zielgesellschaft, die Entwicklung konkreter Verbesserungsmaßnahmen und deren 

Umsetzung hinzuwirken. 

Die Bieterin beabsichtigt darüber hinaus, die Zielgesellschaft nach genauerer Analyse in 

einem noch festzustellenden, der Vermögens- und Ertragslage der Zielgesellschaft an-

gemessenen Verhältnis durch Fremdkapital (z. B. besicherte oder unbesicherte Darlehen, 

Inhaberschuldverschreibungen, Factoring, Forfaitierung, Sale-and-Lease back, Finanzie-

rungsleasing) zu finanzieren. Dies würde ggf. zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten der 

Zielgesellschaft führen.  

In Folge dieses Angebots beabsichtigt die Bieterin keine Änderungen im Hinblick auf die 

Verwendung des Vermögens der HanseYachts-Gruppe. 

Nach erfolgreicher Steigerung der Profitabilität beabsichtigt die Bieterin, die HanseYachts 

zu einem geeigneten Zeitpunkt als Ganzes oder in Teilen zu veräußern. 

Der geschäftliche Erfolg von HanseYachts hängt insbesondere von Kreativität und Inno-

vationskraft ab, die wiederum entscheidend von Kompetenz und Engagement der Mitar-

beiter von HanseYachts bestimmt werden. Die Bieterin beabsichtigt ausweislich ihrer Aus-

führungen in der Angebotsunterlage (vgl. Ziffer 9.4 der Angebotsunterlage) daher als Fol-
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ge ihrer Übernahme der Kontrolle über die Zielgesellschaft keinen Personalabbau bei 

HanseYachts. Es besteht nach diesen Ausführungen jedoch die Möglichkeit, dass es in 

Folge einer Rationalisierung der Geschäftstätigkeit von HanseYachts zur Verbesserung 

der Effizienz der Arbeitsabläufe und zur Optimierung der Produktivität des Personals zu 

Personalreduzierungen, Veränderungen beim Personaleinsatz oder Umstrukturierungen 

im Personalbereich kommt. Die Bieterin hat demgemäß nicht die Absicht, wesentliche 

Änderungen an den Beschäftigungsbedingungen von HanseYachts herbeizuführen. Die 

Errichtung einer Arbeitnehmervertretung bei HanseYachts ist nicht beabsichtigt. 

Die Bieterin beabsichtigt ausweislich ihrer Darstellung in der Angebotsunterlage (vgl. Zif-

fern 9.2 und 9.5 der Angebotsunterlage) nicht, den Sitz von HanseYachts aus Greifswald 

zu verlegen. Entsprechend ihrer Absicht, die wirtschaftliche Identität der HanseYachts-

Gruppe zu erhalten, gibt es auch keine Absichten, wesentliche Unternehmensteile oder 

Standorte von HanseYachts zu schließen oder zu verlegen oder Änderungen vorzuneh-

men im Hinblick auf die Verwendung des Vermögens, künftige Verpflichtungen, die Ar-

beitnehmer und deren Vertretungen, die Mitglieder der Geschäftsführungsorgane oder 

Änderungen der Beschäftigungsbedingungen.  

 

 

7.2 Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat 

Wie soeben unter Ziffer 7.1 dieser Stellungnahme dargestellt, verfolgt die Bieterin jeden-

falls unmittelbar keine Ziele, die Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Arbeitnehmer und 

ihre Vertretungen, die Beschäftigungsbedingungen und die Standorte der HanseYachts 

haben, allerdings kann es mittelbar durch die Umsetzung von Rationalisierungsmaßnah-

men zu Veränderungen im Produktionsablauf und im Personalbereich kommen.  

Vorstand und Aufsichtsrat bewerten es grundsätzlich positiv, dass die Bieterin mit dem 

gemeinsamen Angebot keine Änderung des Geschäftszwecks und eine Stärkung der Ge-

schäftsaktivitäten der HanseYachts beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund stehen Vorstand 

und Aufsichtsrat dem Angebot im Hinblick auf die von der Bieterin geäußerten Ziele und 

Absichten positiv gegenüber.  

 

 

8 Stellungnahme zu den voraussichtlichen Folgen des Angebots für die Aktio-

näre der HanseYachts 

Jeder Aktionär der HanseYachts hat in eigener Verantwortung abzuwägen, ob er das An-

gebot der Bieterin annimmt oder nicht. Insbesondere hat jeder HanseYachts-Aktionär die 

Auswirkungen seiner Entscheidung über die Annahme oder Nicht-Annahme des Angebots 

eigenverantwortlich unter Würdigung der Gesamtumstände und seiner persönlichen Ver-
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hältnisse zu bewerten. Die folgenden Informationen dienen dazu, die HanseYachts-

Aktionäre bei der Entscheidungsfindung über die Annahme oder Nichtannahme des An-

gebots zu unterstützen. Es handelt sich um eine Auswahl von Punkten, die bei der Ent-

scheidung typischerweise von Bedeutung sind, jedoch keinesfalls um eine vollständige 

Aufzählung aller relevanten Gesichtspunkte. 

 

8.1 Konsequenzen bei Annahme des Angebots 

Aktionäre der HanseYachts, die das Angebot annehmen, verlieren mit Übertragung ihrer 

Aktien an die Bieterin ihre Mitgliedschafts- und Vermögensrechte an den übertragenen 

Aktien. Diejenigen Aktionäre, die das Angebot annehmen, profitieren somit nicht länger 

von einer möglichen günstigen Kursentwicklung der HanseYachts. 

 

8.2 Konsequenzen bei Nichtannahme des Angebots 

HanseYachts-Aktionäre, die das Angebot nicht annehmen, bleiben Aktionäre der Han-

seYachts und tragen die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Han-

seYachts. Aktionäre sollten jedoch insbesondere das Folgende berücksichtigen: 

Die HanseYachts-Aktien, für die das Angebot nicht angenommen worden ist, können wei-

ter an der Börse gehandelt werden. Je nach Anzahl der Aktien, für die das Angebot ange-

nommen wird, besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Liquidität des Bör-

senhandels mit HanseYachts-Aktien aufgrund verringerten Streubesitzes noch geringer 

sein wird als dies bereits heute der Fall ist. Dies kann dazu führen, dass Kauf und Ver-

kaufsorder nicht oder nicht zeitgerecht ausgeführt werden können. Darüber hinaus könnte 

die mögliche Einschränkung der Liquidität des Börsenhandels mit HanseYachts-Aktien 

dazu führen, dass es zu wesentlich stärkeren Kursschwankungen als in der Vergangen-

heit kommt. 

Zudem wären die Aktionäre bei Nichtannahme des Angebots aufgrund des Fortbestehens 

ihrer Beteiligung an der HanseYachts unmittelbar von möglichen Strukturmaßnahmen 

(z.B. so genannter Squeeze-out) bei der Zielgesellschaft betroffen. Die Bieterin hat in die-

sem Zusammenhang erklärt, dass sie keine solchen Strukturmaßnahmen plant, jedoch 

solche im Falle des Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen nicht auszuschlie-

ßen sind. 

 

9 Aktienbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat; Aussage über die Absicht, das 

Angebot anzunehmen (§ 27 Abs. 1 Nr. 4 WpÜG) 

 

Das Vorstandsmitglied Michael Schmidt wird die von ihm unmittelbar und mittelbar gehal-

tenen HanseYachts-Aktien im Rahmen des Aktienkaufvertrages (vgl. vorstehend Ziffer 

4.5), also unabhängig vom öffentlichen Übernahmeangebot, an die Bieterin veräußern.  
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Die übrigen Vorstandsmitglieder halten keine HanseYachts-Aktien und werden dement-

sprechend das Angebot nicht annehmen. 

 

Kein Vorstandsmitglied hält Aktien der Aurelius AG. 

 

 

Die Aufsichtsratsmitglieder Matthias Harmstorf, Rolf Vrolijk, Francisca Schmidt und Bernd 

Singelmann halten unmittelbar oder mittelbar HanseYachts-Aktien. 

 

Kein Aufsichtsratsmitglied hält Aktien der Aurelius AG. 

 

Das Aufsichtsratsmitglied Francisca Schmidt hält ihre HanseYachts-Aktien mittelbar über 

die Michael Schmidt Beteiligungs GbR, an der sie mit 20% beteiligt ist. Die Michael 

Schmidt Beteiligungs GbR wird die von ihr gehaltenen HanseYachts-Aktien im Rahmen 

des Aktienkaufvertrages (vgl. vorstehend Ziffer 4.5), also unabhängig vom öffentlichen 

Übernahmeangebot, an die Bieterin veräußern. In diesem Zuge werden demgemäß auch 

die von Frau Francisca Schmidt mittelbar gehaltenen HanseYachts-Aktien an die Bieterin 

veräußert. 

 

Alle übrigen Aufsichtsratsmitglieder, die HanseYachts-Aktien halten, beabsichtigen, das 

Angebot für die von ihnen gehalten Aktien nicht anzunehmen. 

 

 

10. Interessenlage des Vorstands und des Aufsichtsrats 

 

10.1 Interessenlage der Mitglieder des Vorstands 

 

Der Vorstand der HanseYachts besteht aus den in Ziffer 5.3 aufgeführten Personen. 

 

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Aktienkaufvertrags (siehe oben Ziffer 4.5) 

haben die Bieterin und der Vorsitzende des Vorstands, Herr Michael Schmidt, vereinbart, 

dass Herr Schmidt sein Amt unmittelbar nach Vollzug des Aktienkaufvertrags niederlegen 

wird. Herr Schmidt wird der Zielgesellschaft nach Niederlegung seines Amtes in beraten-

der Funktion zur Verfügung stehen.  

 

Dem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden der HanseYachts, Herrn Michael Schmidt, wird 

bei Vollzug des SPA der vereinbarte Kaufpreis zufließen. Zudem wird Herr Schmidt eine 

angemessene Vergütung für seine beratende Tätigkeit sowie eine angemessene Abfin-
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dung im Hinblick auf die Niederlegung seines Amtes als Vorsitzender des Vorstands der 

HanseYachts erhalten. Darüber hinaus wurden vom Bieter oder den mit diesem gemein-

sam handelnden Personen Vorstandsmitgliedern der HanseYachts im Zusammenhang 

mit diesem Angebot keine Geldleistungen oder geldwerte Vorteile gewährt oder in Aus-

sicht gestellt. 

 

Die Bieterin beabsichtigt nach eigener Aussage, mit den anderen Vorstandsmitgliedern in 

einen Dialog über die künftige Entwicklung der HanseYachts-Gruppe einzutreten. Auf der 

Grundlage dieser Gespräche wird die Bieterin entscheiden, in welchem Umfang sie deren 

Verbleib in ihren derzeitigen Positionen unterstützen wird.  

 

Der Dienstvertrag des Vorstandsmitglieds Udo Potthast enthält eine Kündigungsmöglich-

keit zu Gunsten des Vorstandsmitglieds für den Fall eines Wechsels der Kontrolle bei der 

HanseYachts. Im Falle der Ausübung dieses Kündigungsrechts sieht der 

Anstellungsvertrag Entschädigungszahlungen an das Vorstandsmitglied vor. 

 

 

10.2 Interessenlage der Mitglieder des Aufsichtsrats 

 

Der Aufsichtsrat der HanseYachts besteht aus den in Ziffer 5.3 aufgeführten Personen. 

 

Die Aufsichtsratsmitglieder Dirk Borgwardt, Francisca Schmidt, Matthias Harmstorf und 

Hans-Joachim Zwarg werden ihre Ämter am Tag des Vollzugs des Aktienkaufvertrags 

(vgl. Ziffer 4.5) niederlegen. Die Bieterin beabsichtigt, zukünftig in einer Weise im Auf-

sichtsrat vertreten zu sein, die ihre dann bestehende Beteiligung an HanseYachts reflek-

tiert. Sie hat nicht die Absicht die Größe des Aufsichtsrats von HanseYachts zu verän-

dern. 

 

Das Aufsichtsratsmitglied Francisca Schmidt hält ihre HanseYachts-Aktien mittelbar über 

die Michael Schmidt Beteiligungs GbR, an der Francisca Schmidt mit 20% beteiligt ist. Die 

Michael Schmidt Beteiligungs GbR wird die von ihr gehaltenen HanseYachts-Aktien im 

Rahmen des Aktienkaufvertrages (vgl. vorstehend Ziffer 4.5), also unabhängig vom öffent-

lichen Übernahmeangebot, an die Bieterin veräußern. In diesem Zuge werden demgemäß 

auch die von Frau Francisca Schmidt mittelbar gehaltenen HanseYachts-Aktien an die 

Bieterin veräußert und ihr wird bei Vollzug des SPA der vereinbarte und auf sie entfallen-

de Kaufpreisanteil zufließen.  

 

Daneben wurden keinem Mitglied des Aufsichtsrates der HanseYachts vom Bieter oder 

den mit diesem gemeinsam handelnden Personen Geldleistungen oder andere geldwerte 
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Vorteile im Zusammenhang mit diesem Angebot gewährt oder in Aussicht gestellt. 

 

 

11 Empfehlung 

 

Auf Basis der durchgeführten Analysen kommen der Vorstand und der Aufsichtsrat auch 

unter Hinweis auf die Fairness Opinion der KPMG zu der Auffassung, dass der Angebots-

preis der Bieterin in Höhe von EUR 5,01 je HanseYachts Aktie aus finanzieller Sicht nicht 

angemessen ist. Vorstand und Aufsichtsrat können die Annahme des Angebots daher 

nicht empfehlen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat geben jedoch zu bedenken, dass die zukünftige Entwicklung 

der Verkaufsfähigkeit und der Börsenkurse der HanseYachts Aktien, insbesondere bei 

einem erfolgreichen Vollzug des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots und des 

Aktienkaufvertrages (vgl. vorstehend Ziffer 4.5), nicht verlässlich vorhergesagt werden 

kann.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass jeder HanseYachts-Aktionär unter 

Würdigung der Gesamtumstände, seiner individuellen Verhältnisse und seiner persönli-

chen Einschätzung über die zukünftige Entwicklung des Wertes und Börsenkurses der 

HanseYachts-Aktie seine eigene Entscheidung darüber treffen muss, ob und für wie viele 

HanseYachts-Aktien er das Angebot annimmt oder nicht. 

 

Die vorstehende Empfehlung wurde im Aufsichtsrat einstimmig verabschiedet; im Vor-

stand erfolgte die Beschlussfassung bei Stimmenthaltung des Vorstandsvorsitzenden 

Michael Schmidt unter Zustimmung der beiden übrigen Vorstandsmitglieder. Herr Schmidt 

sah sich aufgrund seiner eigenen Interessen aus dem Aktienkaufvertrag (vgl. vorstehend 

Ziffern 4.5 und 10.1) nicht in der Lage, eine objektive Bewertung des Angebotes vorzu-

nehmen und hat sich daher der Stimme enthalten. 

 

 

 

Greifswald, den 22. September 2011 

 

HanseYachts AG 

 

 

 

Der Vorstand Der Aufsichtsrat 


































